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Norm

ZPO §50 Abs2

EO §78

Rechtssatz

Wenn das ergänzende Schutzzerti7kat (ESZ), dessen Verletzung der Kläger im Provisorialverfahren geltend macht, zum

Zeitpunkt der Entscheidung über den Rekurs gegen die einstweilige Verfügung oder gegen die Abweisung des

Sicherungsantrags bereits abgelaufen ist, fehlt dem Rekurswerber die Beschwer und es muss nur mehr wegen der

Entscheidung über die Kosten des Sicherungsverfahrens (und des Rekursverfahrens) summarisch und unpräjudiziell

beurteilt werden, ob der Sicherungsantrag berechtigt war und das Rechtsmittel berechtigt gewesen wäre.
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